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N I E D E R S C H R I F T 
 

 

über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Treffen a. O. am Mittwoch, 24. Mai 2023 mit 

dem Beginn um 18:00 Uhr im Wappensaal des Marktgemeindeamtes Treffen am Ossiacher See. 

 

Anwesend: 

 

Vorsitzender:  Bgm. Klaus Glanznig 

 

GV-Mitglieder:  1. Vzbgm. Armin Mayer ab 18:20 Uhr 

 2. Vzbgm. DI Bernhard Gassler 

 GV Otto Steiner 

 GV LAbg. DI Christof Seymann 

 GV Ing. Bertram Mayrbrugger  

 

GR-Mitglieder:  GR Andreas Fillei  

 GR Armin Misotitsch  

  GRin Bettina Harnisch 

  GRin Gerda Burian, MSc. 

  GRin Mag.a Nina Drekonja ab 18:20 Uhr 

  GR Mag. Friedrich Wernitznig, MSc. 

  GRin Ingrid Hildebrandt 

  GRin Michaela Oberortner 

  GRin Dorelies Rapotz-Mölzer 

  GR Christian Bernsteiner 

 GR Christian Adelbrecht 

 GR Mag. Ernst Krainer  

 

entschuldigt: GR Georg Berger 

  GR Reinhard Maier 

  GR Thomas Fleischhacker, BA MA 

  GRin Ingun Kluppenegger 

  GRin Verena Steiner (bis TOP 7) 

   

Ersatzmitglieder  Ersatz-GR Dominik Twardon für GR Georg Berger 

 Ersatz-GR  Herbert Stefaner für GR Reinhard Maier 

 Ersatz-GR  Bernhard Gassler jun. für GR Thomas Fleischhacker, BA MA 

 Ersatz-GR Christian Noisternig für GRin Verena Steiner 

 Ersatz-GRin Patrizia Prettner für GRin Ingun Kluppenegger 

  

weiters anwesend: ALin Mag.a (FH) Daniela Majoran, MA  

 FV Martin Kofler 

  

 

Schriftführung:                  Julia-Carolin Kramer  

 

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und dankt für das pünktliche Erscheinen. Nachdem die 

entschuldigten GR-Mitglieder ordnungsgemäß vertreten sind, stellt der Vorsitzende die 

Beschlussfähigkeit fest. Desweiteren begrüßt der Bürgermeister die heutige einzige Zuhörerin. Weiters 

informiert der Bürgermeister, dass die Einladung zur gegenständlichen Sitzung des Gemeinderates 

ordnungsgemäß und rechtzeitig ergangen ist und die E-Mail-Zustellnachweise vorliegen. Die mit der 

Einladung zur heutigen Sitzung ergangene Tagesordnung wird ohne Widerrede zustimmend zur 

Kenntnis genommen und stellt sich wie folgt dar:  
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T A G E S O R D N U N G 

 
1. Bestellung von zwei Gemeinderatsmitgliedern zur Mitfertigung der Niederschrift 

 

2. Nachwahl sonstiger Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder  
 

3. Angelobung eines Gemeindevorstandsmitgliedes und eines Ersatzmitgliedes  
 

4. Angelobung eines Mitgliedes des Gemeinderates  
 

5. Nachwahl von Ausschussmitgliedern  
 

6. Beratung und Beschlussfassung über die personelle Besetzung diverser Gremien 
 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2022 

a. Bericht des Kontrollausschussobmannes über das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 

des Haushaltsjahres 2022 

b. Beschlussfassung gemäß § 54 Abs 1 K-GHG – Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes  
 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Tarifordnung für die schulische 

Tagesbetreuung ab 09/2023 
 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines weiteren Totenbeschauarztes  
 

10. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag um dauerhafte Grundinanspruchnahme 

(öffentliches Gut) im Bereich des Grundstückes 1297/3 in der KG Treffen  
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Teilung gemäß Vermessungsurkunde GZ 5537/19 nach  

§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz  
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme eines Grundstückstreifens Grst. 454/11,  

KG Sattendorf in das öffentliche Gut (kostenfreie Übernahme) 
 

13. Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, 7a-b/2022, 8/2022, 

9/2022 und 3a-b/2019 
 

14. Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Teil 2-2022 
 

15. Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, 13/2022 
 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Freigabe des Aufschließungsgebietes – Grst.Nr. 683/4, 

KG Treffen 
 

17. Beratung und Beschlussfassung über die Freigabe des Aufschließungsgebietes (HQ 29/2022) 
 

VERTRAULICH: 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über Personalangelegenheiten im Zentralamt 
 

19. Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung des Gemeindewappens  
 

 

 

VERLAUF DER SITZUNG 
 

 

Pkt. 1 der Tagesordnung: 

Bestellung von zwei Gemeinderatsmitgliedern zur Mitfertigung der Niederschrift 

 

Als Prüfer über die gegenständliche Niederschrift werden vom Vorsitzenden 

 

GV Ing. Bertram Mayrbrugger & GR Mag. Friedrich Wernitznig, MSc. 

 

vorgeschlagen.  

 

Diese Nominierung nehmen die beiden Genannten und der Gemeinderat zur Kenntnis. 
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Pkt. 2 der Tagesordnung: 

Nachwahl sonstiger Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder 

 

1) SPÖ-GR-Fraktion  

 

Der Vorsitzende informiert, dass es in der SPÖ-GR-Fraktion einen bereits länger geplanten 

Rollentausch geben wird.  

So wird der bisher als Gemeindevorstand tätige LAbg. DI Christof Seymann, der neben seiner 

beruflichen Tätigkeit bei der WLV auch im Landtag voll ausgelastet ist, seine Funktion an seinen 

Parteikollegen GR Andreas Fillei abgeben und nur mehr als GV-Ersatz fungieren. Folgender 

offizieller Wahlvorschlag liegt vor:   

 

 
 

 

2) ÖVP-GR-Fraktion  

 

Der Bürgermeister führt aus, dass die bisherige Gemeinderätin Frau Verena Steiner (ÖVP-GR-

Fraktion) seit Kurzem als Mitarbeiterin im Bürgerservice-Büro der Marktgemeinde Treffen a. O. tätig 

ist. Aus diesem Grund hat sie schriftlich bekannt gegeben, dass sie ihre Funktion als ordentliches GR-

Mitglied zurück legen und nur mehr als Ersatz-Gemeinderätin fungieren möchte. Frau Verena Steiner 

war bisher auch Stellvertreterin im Gemeindevorstand für GV Ing. Bertram Mayrbrugger und 

soll diese Funktion nunmehr von GR Christian Adelbrecht besetzt werden. Folgender Wahlvorschlag 

wurde eingebracht:     
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Die beiden vorangeführten Wahlvorschläge nimmt der Gemeinderat ohne Widerrede und somit 

einhellig zur Kenntnis.  
 

 

Pkt. 3 der Tagesordnung: 

Angelobung eines Gemeindevorstandsmitgliedes und eines Ersatzmitgliedes  

 

Zu TOP 3 ersucht der Bürgermeister  

 

• Herrn GV Andreas Fillei (SPÖ-GR-Fraktion) und 

• Herrn GR Christian Adelbrecht (ÖVP-GR-Fraktion)    

 

in seine Hand vor dem Gemeinderat durch die Worte „ich gelobe“ das hierfür vorgesehene (nachstehend 

ersichtliche) Gelöbnis abzulegen. Zu diesem Zwecke ersucht er die Anwesenden sich von den Sitzen zu 

erheben. 
 

“Ich gelobe der Verfassung, der Republik Österreich und dem Lande Kärnten die Treue zu halten, die 

Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 

uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde 

nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

Der neu gewählte Gemeindevorstand Andreas Fillei sowie Herr GR Christian Adelbrecht legen vor 

dem Gemeinderat das Gelöbnis ab.  
 

In der Folge heißt der Bürgermeister GV Andreas Fillei im Team des Gemeindevorstandes herzlich 

willkommen und wünscht ihm für seine zukünftige Aufgabe alles Gute und viel Kraft. Auch dem GV-

Ersatzmitglied GR Christian Adelbrecht gratuliert er zur neuen Funktion. Bei Herrn GR LAbg. DI 

Christof Seymann  bedankt sich der Vorsitzende für das konstruktive Miteinander im 

Gemeindevorstand. 

  



Seite 5 von 28 

Pkt. 4 der Tagesordnung: 

Angelobung eines Mitgliedes des Gemeinderates  

 

Der Bürgermeister bringt zur Kenntnis, dass  - wie bereits unter TOP 3 festgehalten wurde - Frau 

Verena Steiner (ÖVP-GR-Fraktion) als ordentliches GR-Mitglied ausscheidet und nunmehr ein neues 

nachrücken muss.  

Demzufolge soll das gemäß letzter GR-Wahl nächst gereihte Mitglied der ÖVP-GR-Fraktion, 

Herr Christian Noisternig, nunmehr ordentliches GR-Mitglied werden, was der Gemeinderat 

einhellig zur Kenntnis nimmt.   

 

In der Folge legt Christian Noisternig  sein Gelöbnis in die Hand des Bürgermeisters mit den Worten 

„ich gelobe“ ab.  

 

Bgm. Klaus Glanznig wünscht GR Christian Noisternig nur das Beste für seine künftige Tätigkeit und 

bedankt sich bei der nunmehrigen Ersatz-GR Verena Steiner für die bisherige, äußerst wertvolle 

Zusammenarbeit aus ganzem Herzen.  
 

 

Pkt. 5 der Tagesordnung: 

Nachwahl von Ausschussmitgliedern  
 

Da Vorsitzende führt aus, dass es aufgrund der unter TOP 2 bis 4 erfolgten Änderungen im Gemeinderat 

bzw. Gemeindevorstand natürlich auch in den Ausschüssen zu Änderungen kommt und liegen folgende 

Vorschläge vor:  
 

1) SPÖ-GR-Fraktion:  
 

Im Ausschuss für „Nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt“ soll GR LAbg. DI Christof 

Seymann nunmehr die Obmann-Rolle übernehmen (Ersatz: GV Andreas Fillei).  

Folgender Wahlvorschlag wurde dem Amt übermittelt:   
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Der Vorschlag der SPÖ-GR-Fraktion wird seitens des Gemeinderates einhellig zur Kenntnis 

genommen.   

 

2) ÖVP-GR-Fraktion:  

 

Bgm. Klaus Glanznig verliest folgenden Wahlvorschlag und wird diesem seitens des Gemeinderates 

einstimmig entsprochen.    

 

 
 

Pkt. 6 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die personelle Besetzung diverser Gremien 
 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass lt. ÖVP-GR-Fraktion im Kindergarten-Kuratorium (Caritas 

Kindergarten Treffen) Herr  

GR Mag. Ernst Krainer 

 

Frau Verena Steiner als ordentliches Mitglied nachfolgen soll und wird diesem Vorschlag vom 

Gemeinderat einstimmig entsprochen.     
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Pkt. 7 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2022 

a. Bericht des Kontrollausschussobmannes über das Ergebnis des Rechnungsabschlusses des 

Haushaltsjahres 2022 

b. Beschlussfassung gemäß § 54 Abs 1 K-GHG – Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes 

 

zu a. Bericht des Kontrollausschussobmannes über das Ergebnis des Rechnungsabschlusses des 

Haushaltsjahres 2022 

 

KOA-Obmann GR Mag. Krainer erläutert bzw. verliest eine  Auflistung den Gemeinderatsmitgliedern. 

 

 

Weitere wesentliche Wortmeldungen ergeben sich nicht und nimmt der Gemeinderat in der Folge den 

Bericht des Kontrollausschussobmannes einhellig zur Kenntnis.  

 

zu b. Beschlussfassung gemäß § 54 Abs 1 K-GHG – Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes 

 

FV Kofler erläutert die db. textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses. 

 

Es gelangt zur Behandlung: 

 

Textliche Erläuterungen 

 

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der 

Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2022  

 

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2022 verfolgten Ziele und Strategien:  

 

Wie bereits der 1. Nachtragsvoranschlag 2022 und der Voranschlag 2023 steht nun auch der 

Rechnungsabschluss 2022 ganz im Zeichen der Unwetterkatastrophe vom 29. Juni 2022. Nach 

diesem Ereignis lag das Hauptaugenmerk der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See nahezu 

ausschließlich darauf, die Katastrophenschäden schnellstmöglich zu beheben und dabei die 

Liquidität bestmöglich sicherzustellen. 

 

2. Beschreibung des Haushaltes: 

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: 

 

Die Ausgaben und Einnahmen betreffend die Unwetterkatastrophe sind als Anschluss zu den 

textlichen Erläuterungen in einer Tabelle zusammengefasst. 

 

Die größte Abweichung im Ergebnishaushalt sind ausgabenseitig die Aufwendungen durch den 

Abgang von Sachanlagen in der Höhe von € 516.000,00, dies betrifft jenes Vermögen, dass 

aufgrund der Zerstörung durch das Unwetter ausgebucht werden musste. 

 

Weitere, nennenswerte Mehrausgaben betreffen hauptsächlich die Unwetterkatastrophe. 

 

Minderausgaben in der Höhe von rund € 70.000,00 entstanden beim Projekt Ortskernentwicklung 

Treffen, welches abrechnungstechnisch auf das Jahr 2023 verschoben wurde. Auch bei den 

Kosten für Widmungsangelegenheiten wurden € 43.000,00 weniger abgerechnet als im 

Voranschlag vorgesehen und an Ortstaxen wurden € 38.600,00 weniger verrechnet, als budgetiert. 

Einnahmenseitig entstanden durch das Ausscheiden der Kapitaltransfers für die ausgebuchten 

Vermögensgegenstände zusätzliche Erträge in der Höhe von rund € 160.000,00. Des Weiteren 

konnten durch den Abschluss der Auslagerungsversicherung für Jubiläumszuwendungen die 

dafür vorgesehenen Rückstellungen in der Höhe von € 173.000,00 aufgelöst werden. 
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Mehreinnahmen gab es auch bei den Ertragsanteilen in der Höhe von € 92.000,00, bei der 

Zweitwohnsitzabgabe in der Höhe von € 61.000,00, bei der Kommunalsteuer € 42.000,00 und bei 

der Grundsteuer B € 31.400,00. 

 

Weitere Abweichungen über € 10.000,00 sind in der Beilage „Erläuterung Abweichung 

gegenüber Ergebnisvoranschlag/Finanzierungsvoranschlag“ zu finden. 

 

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: 

Grundsätzlich gilt es, lt. § 4 K-GHG, den Rechnungsabschluss ausgeglichen zu erstellen. Die 

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See konnte den Saldo 1 (Geldfluss aus der operativen 

Gebarung) mit einem positiven Ergebnis von € 434.508,50 (ohne Gebührenhaushalte) 

abschließen. 

 

Zusätzlich zur Unwetterkatastrophe vom 29. Juni gab es im April 2022 eine Rutschung in der 

Schlossstraße, die Kosten für die Sanierung der Rutschung sowie für die Sicherungsmaßnahmen 

der restlichen Straße betrugen € 342.600,00. 

 

Trotz der erheblichen Mehraufwendungen durch die Katastrophenschäden, ist es gelungen, das 

TLFA 2000 für die Freiwillige Feuerwehr Winklern-Einöde planmäßig anzuschaffen.  

 

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung: 

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung: 

 

Erträge: € 14.959.900,75 

Aufwendungen: € 15.379.150,76 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 41.889,78 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 80.913,00  

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 458.273,23 

 

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): 

 

Einzahlungen: € 15.087.063,72 

Auszahlungen: € 14.766.162,11 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 320.901,61  

 

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam) 

 

Einzahlungen: € 4.536.894,75 

Auszahlungen: € 4.477.634,04 

 

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € 59.260,71 
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3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:  

Veränderung an liquiden Mitteln: € 380.162,32 

Anfangsbestand liquide Mittel: € 1.848.146,50 

Endbestand liquide Mittel: € 2.228.308,82 

davon Zahlungsmittelreserven: € 1.010.031,01 

 

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: 

Der Saldo SA00 im Ergebnishaushalt beträgt € - 458.273,23 und stellt das Gesamtergebnis des 

Gemeindehaushaltes für das Jahr 2022 dar, der Saldo SA7 im Finanzierungshaushalt stellt die 

Veränderung an liquiden Mitteln im Jahr 2022 dar.  

 

Der negative Saldo SA00 im Ergebnishaushalt beträgt € - 458.273,23, welcher hauptsächlich 

durch die Differenz zwischen den Aufwendungen für die AfA (Abschreibung für Abnutzung) und 

den Erträgen durch die Auflösung von Kapitaltransfers von rund € 500.000,00, sowie durch die 

hohen Aufwendungen, welche durch den Abgang der durch das Unwetter zerstörten Sachanlagen 

entstand, zu begründen ist. 

 

Da im Saldo SA00 sämtliche Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit enthalten sind, werden diese 

in der folgenden Aufstellung vom Gesamthaushalt abgezogen: 

 

 Ergebnishaushalt RA 2022 Finanzierungshaushalt 2022 

 (SA0) (SA00) (SA1) (SA5) 

     

Gesamthaushalt -€     419.250,01  -€    458.273,23   €  517.397,04   €  320.901,61 

abzüglich: 

8200 - Bau- und Wirtschaftshof -€       39.039,14  -€    39.039,14 -€    63.938,12 -€    69.671,42 

8500 - WVA Treffen:  €       20.819,58  €             0,00  €    70.496,72  €    52.023,00 

8501 - WVA Annenheim:  €         4.272,46  €             0,00  €    30.477,77   €    57.940,74  

8502 - WVA Kanzelhöhe: -€            955,41 -€         958,01  €    10.852,50  €    10.852,50  

8503 - WVA Verditz:  €         2.785,63  €             0,00  €      4.560,00   €    10.703,40 

8504 - WVA Stöcklweingarten:  €         2.291,74   €             0,00    €      2.684,13   €      6.663,93  

8510 - Abwasserbeseitigung: -€       20.959,80  -€    20.960,17 -€    28.804,05  -€    28.804,05  

8520 - Müllbeseitigung:  €       35.065,58   €      4.988,72  €    30.068,63   €    30.068,63 

8530 - Wohnhaus Einöde:  €       26.057,92   €      5.445,44  €    26.490,96   €    20.608,03 

     

Gesamthaushalt abzüglich GHH: -€    449.588,57  -€  407.750,07   €   434.508,50   €  230.516,85  

 

Die Stundensätze für den Bau- und Wirtschaftshof wurden per 01.01.2023 angepasst, sodass 

dieser künftig voraussichtlich ausgeglichen abgeschlossen werden kann. 

 

Das negative Ergebnis bei der Abwasserbeseitigung begründet sich dadurch, dass der 

Wasserverbrauch im Jahr 2021 vor allem bei den Hotelbetrieben aufgrund der Corona-Krise 

sehr gering war und dadurch die Akonto-Vorschreibungen für 2022 entsprechend geringer 

ausgefallen sind. Im Jahr 2022 stieg der Verbrauch wieder stark an, jedoch sind die 

Nachverrechnungen für den Mehrverbrauch des Jahres 2022 erst im Jahr 2023 ergebniswirksam 

verbucht, sodass sich dieses negative Ergebnis im Rechnungsabschluss 2023 wieder ausgleichen 

müsste. 

 

Da bei den Wasserversorgungsanlagen (außer WVA Treffen) das Verhältnis zwischen 

Bereitstellungs- und Benützungsgebühr nach wie vor nicht dem Gesetz entspricht, müssen die 

Gebühren künftig angepasst werden.  
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Die von 2019 fortgeschriebenen Ergebnisse können der Beilage „Berechnungstabelle 

kumuliertes Rechnungsergebnis RA 2022 seit EB 1.1.2020“ entnommen werden. 

 

3.6. Vermögensrechnung: 

Summe AKTIVA: € 21.494.429,33 

Summe PASSIVA: € 21.494.429,33 

Nettovermögen (Ausgleichsposten): € 9.036.700,62 

 

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes: 

Siehe Punkt 3.8. 

 

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden: 

Bei den Sachanlagen auf der Aktivseite des Vermögenshaushaltes können als einige größere 

Investitionen zB das TLFA 2000 für die FF Winklern-Einöde um rund € 364.000,00, die 

Sanierung der Schlossstraße um € 342.600,00, die Sanierung der Pöllingerstraße mit einem 

Teilbetrag von € 269.000,00, die Wiederbeschaffungen nach dem Unwetter für den Bauhof über 

gesamt € 169.000,00 oder auch die Sanierung der Wasserleitung Pöllingerstraße mit einem 

Teilbetrag von € 101.200,00 genannt werden. 

 

Die Veränderung der liquiden Mittel beträgt € 380.162,32 und begründet sich einerseits durch die 

Erhöhung der Bankguthaben über € 364.700,63 gegenüber dem Vorjahr, als auch andererseits 

durch die Entnahme von Zahlungsmittelreserven für die Verbauung des Pöllingerbaches und für 

das Projekt Neugestaltung Friedhof Treffen. 

 

Erwähnenswerte Zugänge auf der Passivseite des Gemeindevermögens sind mitunter die 

Kapitaltransfers für die Anschaffung des TLFA 2000 über € 163.600,00, BZ a. R. für die 

Bedeckung der aktivierungspflichtigen Katastrophenschäden über € 315.000,00, 

Katastrophenbeihilfen über € 282.000,00, sowie Versicherungsleistungen und BZ i. R. für die 

Unwetterkatastrophe in der Höhe von € 238.000,00. 

 

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der 

Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:  

 

Die Vermögensbewertung in der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See erfolgte nach § 19 

und § 39 VRV 2015 nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und wurden für die 

erstmalige Bewertung zum 01.01.2020 nach der VRV 2015 die fortgeschriebenen Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten herangezogen. 

 

Es gibt keine Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 zur VRV 2015. 
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Beilage zu den textlichen Erläuterungen des RA 2022: 

 

Berechnungstabelle kumuliertes Rechnungsergebnis RA 2022 seit EB 1.1.2020:     
(finale Ergebnisse des SA 00 

EHH)        
         

    

EB  

(=SÜ/SA RA 

19) RA 20 ZS RA 21 ZS RA 22 ZS 

9310   762.919,92  -712.035,15  50.884,77  

-

16.323,02  34.561,75  -458.273,23  -423.711,48  

931910 operatives Ergebnis 662.463,89  -621.801,67  40.662,22  72.254,46  112.916,68  -407.750,07  -294.833,39  

931920 Wi-Hof 34.641,60  -16.297,41  18.344,19  

-

33.940,72  -15.596,53  -39.039,14  -54.635,67  

931930 WVA Treffen -34.484,79  -5.274,67  

-

39.759,46  -535,89  -40.295,35  0,00  -40.295,35  

931931 WVA Annenheim 29.564,08  -24.631,85  4.932,23  -9.701,92  -4.769,69  0,00  -4.769,69  

931932 WVA Kanzelhöhe 878,34  -8.745,07  -7.866,73  

-

18.333,00  -26.199,73  -958,01  -27.157,74  

931933 WVA Verditz 7.319,74  0,00  7.319,74  -1.844,87  5.474,87  0,00  5.474,87  

931934 WVA Stöcklweingarten 709,74  0,00  709,74  0,00  709,74  0,00  709,74  

931940 Abwasserbeseitigung 41.104,20  0,00  41.104,20  0,00  41.104,20  -20.960,17  20.144,03  

931950 Müllbeseitigung 10.112,93  -35.572,17  

-

25.459,24  

-

28.737,82  -54.197,06  4.988,72  -49.208,34  

931960 Wohnhäuser 10.610,19  287,69  10.897,88  4.516,74  15.414,62  5.445,44  20.860,06  

 

Im kumulierten Ergebnis der operativen Gebarung von € - 294.833,39 sind die Differenzen 

zwischen AfA und Auflösung von Kapitaltransfers aus den Jahren 2020 bis 2023 von rund € 

1,2 Millionen enthalten. 
 

 

Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht, daher bringt der Vorsitzende den § 54 Abs. 1 des Kärntner 

Gemeindehaushaltsgesetzes zur Abstimmung und wird diesem seitens des Gemeinderates einstimmig 

entsprochen.  

 

 

Pkt. 8 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Tarifordnung für die schulische 

Tagesbetreuung ab 09/2023 

 

Die Amtsleiterin bringt den Sachverhalt gemäß nachstehenden 

Amtsvortrag 

zur Kenntnis. 

 

Demzufolge wäre seitens des Gemeindevorstandes der  

 

Antrag  

an den Gemeinderat zu stellen, dieser möge die im Entwurf vorliegende Tarifordnung 

beschließen:  

 

 

TARIFORDNUNG  

1.ENTWURF v. 5.5.2023  

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Treffen a. O. v. 24.05.2023, Zl.: 3-250-2023-AUD, mit welcher 

u.a. die Tarife für die schulische Tagesbetreuung festgelegt werden 
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Auf Grundlage des § 5, Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes (SchOG), BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt 

geändert durch BGBl. Nr. 37/2023, in Verbindung mit § 68, Abs. 1a des Ktn. Schulgesetzes (K-SchG) 

i.d.g.F. wird verordnet: 

 

§1 

Öffnungszeiten 

 

1) Die schulische Tagesbetreuung ist an Schultagen geöffnet.  

2) Die Kinder sind verpflichtet an den gemeldeten Betreuungstagen bis 16:00 Uhr anwesend zu sein. 

Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen mit der Betreuungseinrichtung abzuklären. 

 

§ 2 

An-/Abmeldung 

 

1) Die Anmeldung zur schulischen Tagesbetreuung erfolgt zur gleichen Zeit mit der 

Schuleinschreibung. Gegebenenfalls können Kinder auch während des laufenden Betreuungsjahres 

aufgenommen werden, wenn dadurch keine zusätzliche Gruppe erforderlich ist.  

2) Die Abmeldung kann mit Semesterende bzw. Schulschluss erfolgen.  

3) Der von den Eltern zu Beginn des Schuljahres gewählte Betreuungsumfang kann aus administrativ-

organisatorischen Gründen nur zum Ende des ersten Semesters für das zweite Semester geändert 

werden.   

§ 3 

Berechnung des Kostenbeitrages 

 

1) Der monatliche Kostenbeitrag berechnet sich wie folgt:  

Die jährlichen Personalkosten des Schulerhalters für die schulische Tagesbetreuung pro Gruppe 

werden durch die zugestandenen Bundes- und Landesförderungen vermindert. Dieser Betrag wird 

durch die Anzahl der zu betreuenden Kinder geteilt. Darauf ergibt sich dann der zu bezahlende 

jährliche Kostenbeitrag für die schulische Tagesbetreuung.  

2) Der Kostenbeitrag ist höchstens kostendeckend zu berechnen.  

3) Entstehende Kosten im Rahmen des Schulbetriebes für die Instandhaltung, das Reinigungspersonal, 

Heizung und sonstigen Sachaufwand sind vom Schulerhalter zu tragen und dürfen nicht 

weiterverrechnet werden.     

§ 4 

Elternbeitrag / Essensbeitrag 

 

1) Eltern haben einen monatl. Kostenbeitrag (Elternbeitrag) und einen monatl. Essensbeitrag bzw. 

monatl. Arbeitsmittel- und Bastelbeitrag für die Dauer des Betreuungsjahres für ihr Kind zu leisten.  

2) Das Betreuungsjahr dauert vom jeweiligen Beginn des Schuljahres bis zum Ende des jeweiligen 

Schuljahres gem. § 74 K-SchG. 

3) Der monatliche Kostenbeitrag (Elternbeitrag) und der Essensbeitrag bzw. Arbeitsmittel- und  

Bastelbeitrag für die schulische Tagesbetreuung werden wie folgt festgesetzt (Euro-Beträge):  

 

Betreuungsumfang 

nach Tagen 

    Betreuungs-

beitrag/mtl. 

Arbeitsmittel-/ 

Bastelbeitrag mtl. 

     Essens-

beitrag/mtl. 
      Gesamt/mtl. 

5 Tage 81,00 4,00  80,00   165,00 

4 Tage 67,00 4,00   64,00   135,00 

3 Tage 51,00 3,00   49,00   103,00 

2 Tage 36,00 3,00   32,00    71,00 

1 Tag 29,00 2,00   19,00    50,00 

 

4) Alle Beträge berechnen sich inkl. Umsatzsteuer. 

5) Die Beiträge (Betreuungs-, Arbeitsmittel-, Bastel- und Essensbeiträge) werden i.A. der Gemeinde 

über die Kindernest gem. GmbH. – die mit der Freizeitbetreuung beauftragt wurde – abgerechnet.   

6) Ist ein Kind mehr als 2 Wochen pro Monat durchgehend wegen Erkrankung am Besuch 

verhindert, so wird der Elternbeitrag für diesen Monat nach Nachweis einer ärztlichen Bestätigung 

zur Hälfte ermäßigt; bei Erkrankung von mehr als 3 Wochen pro Monat wird der Elternbeitrag zur 

Gänze erlassen.  

7) In einem begründeten und nachgewiesenen Anlassfall kann bei der Gemeinde (Sozialamt) um 

diesbezügliche finanzielle Unterstützung angesucht werden.   
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§ 5 

Sonstige Beiträge 
 
Veranstaltungsbeitrag: 

Allfällige Veranstaltungsbeiträge werden anlassfallbezogen (Kindernest gem. GmbH.) eingehoben. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

1) Diese Tarifordnung tritt mit 1.9.2023 in Kraft. 

2) Mit Inkrafttreten dieser Tarifordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Treffen a. O. vom 28.04.2022, Zl.: 3-250-33-2022-AUD, mit welcher die Tarifordnung für die 

schulische Tagesbetreuung festgelegt wurde, außer Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 

 Klaus Glanznig     

 

Der Gemeindevorstand stellt den einstimmigen Antrag an den Gemeinderat, dieser möge der 

vorstehenden Tarifordnung seine Zustimmung erteilen 

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Vorsitzende über den db. Antrag des 

Gemeindevorstandes abstimmen und ergibt diese die einstimmige Annahme durch den Gemeinderat. 

 

 

Pkt. 9 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines weiteren Totenbeschauarztes 

 

Amtsleiterin Mag.a (FH) Majoran, MA bringt den nachstehenden 

Amtsvortrag 

auszugsweise zur Kenntnis. 

 

Sachverhalt: 

Die Totenbeschauer sind Hilfsorgane des Bürgermeisters und müssen in Österreich zur selbstständigen 

Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sein.  

Der Gemeinderat hat für den Bereich der Marktgemeinde Treffen a.  O. derzeit 10 Ärzte als 

Totenbeschauer bestellt, und zwar:  
1) Dr. Antje Ertl, Seespitz 

2) Dr. Christine Müller-Gietler, Treffen 

3) Dr. Gerald Schabernig, Villach  

4) Dr. Iris Pilgram, Arriach   

5) Dr. Stefan Kogler, Villach  

6) Dr. Heinrich Seiser, Himmelberg  

7) Dr. Lerim Usejni, Radenthein  

8) Dr. Roland Rauter, Paternion   

9) Dr. Robert Hundegger, Hollabrunn (Polizeiamtsarzt in Villach)  

10) Dr. Anton Morak, Villach (Polizeiamtsarzt in Villach) 

 

Hr. Dr. Michael Zorn aus Sattendorf (ab 1.4.2023 mit einer Ordination bzw. Kassenstelle für 

Allgemeinmedizin in Bodensdorf/Facharzt für Pathologie) hat mit Schreiben v. 1.3.2023  ersucht, in der 

Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See als Totenbeschauarzt tätig sein zu dürfen.  

 

Demzufolge wäre seitens des Gemeindevorstandes der   

 

Antrag  

an den Gemeinderat zu stellen,  

  

Hrn. Dr. Michael Zorn, Sattendorf 

zum weiteren Totenbeschauarzt der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See zu bestellen.     



Seite 14 von 28 

Der Gemeindevorstand stellt den einstimmigen Antrag an den Gemeinderat, dieser möge der Aufnahme 

eines weiteren Totenbeschauarztes seine Zustimmung erteilen.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Bürgermeister über o.a. Antrag des 

Gemeindevortandes abstimmen und wird diesem einstimmig seitens des Gemeinderates entsprochen. 

 

 

Pkt. 10 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag um dauerhafte Grundinanspruchnahme 

(öffentliches Gut) im Bereich des Grundstückes 1297/3 in der KG Treffen  

 

1.Vzbgm. Mayer, als zuständiger Referent, erläutert den Amtsvortrag. 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, dieser möge dem Ansuchen des Herrn Dr. Georg Jörger die Zustimmung 

erteilen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Beschluss des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Es ergeben sich hierzu keine Wortmeldungen. Der Bürgermeister lässt über den vorstehenden Antrag 

des Gemeindevorstandes abstimmen. Der Gemeinderat tritt dem Antrag einstimmig bei.  

 

Vor Behandlung von TOP 11 berät sich der Gemeinderat über die Befangenheit von 2. Vzbgm. DI 

Bernhard Gassler sowie Ersatz-GR Bernhard Gassler jun. und wir einhellig festgestellt, dass beide 

befangen sind.  

 

Daher verlassen 2.Vzbgm. DI Bernhard Gassler und Bernhard Gassler jun. den Sitzungssaal 

vorübergehend. 

 

Auch GR Christan Bernsteiner und GV Ing. Bertram Mayrbrugger verlassen den Sitzungssaal 

vorübergehend. 
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Pkt. 11 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Teilung gemäß Vermessungsurkunde GZ 5537/19 nach 

§15 Liegenschaftsteilungsgesetz 

 

1.Vzbgm. Mayer bringt den Sachverhalt gemäß Amtsvortrag auszugsweise zur Kenntnis. 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde Treffen 

am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, dieser möge der Vermessungsurkunde GZ 5537/19 vom 22.11.2021, für die 

Übernahme des Trennstückes Nr. 5 mit 14m², in die öffentliche Wegparzelle, Grst. Nr. 1002/4, KG 75458 

Winklern, und für die Auflassung der dargestellten Trennstück 3 (7 m²) und Trennstück 4 (7m²) soll aus dem 

öffentlichen Gut – Straßen und Wege (Parz. Nr. 1002/4, KG. Winklern) – abgetreten und den Parzellen 55/1 und 

55/3, jeweils KG Winklern, zugeschlagen werden, die Zustimmung erteilen.  

 

Der Gemeindevorstand trat dem Beschluss des Ausschusses einstimmig bei.  

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen und lässt der Bürgermeister über obenstehenden Antrag 

abstimmen. Der Gemeinderat tritt diesem einstimmig bei. 

Anmerkung: Abstimmung ohne GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner 

2. Vzbgm. DI Bernhard Gassler, Ersatz-GR Bernhard Gassler jun. (befangen) 

 

Vor Tagesordnungspunkt 12 tritt 2.Vzbgm. DI Bernhard Gassler der Sitzung wieder bei. 

 

Pkt. 12 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme eines Grundstückstreifens Grst. 454/11, KG 

Sattendorf in das öffentliche Gut (kostenfreie Übernahme) 

 

GV Fillei erläutert den Sachverhalt gemäß Amtsvortrag. 
 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, dieser möge dem Ansuchen der Familie Alfred und Birgit Lippauer, die 

Zustimmung erteilen.  

 

Der Gemeindevorstand trat dem Beschluss des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Vorsitzende über obenstehenden Antrag 

abstimmen. Die Abstimmung ergibt die einstimmige Annahme durch den Gemeinderat. 

Anmerkung: Abstimmung ohne GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner und 

EGR Bernhard Gassler jun.) 
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Pkt. 13 der Tagesordnung:  

Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes,  

7a-b/2022, 8/2022, 9/2022 und 3a-b/2019 

 

GV Fillei, als zuständiger Referent, bringt nachstehenden 

 

Amtsvortrag 

auszugsweise zur Kenntnis. 

 

Vor Beschlussfassung stimmt der Gemeinderat einer Blockabstimmung der Widmungspunkte 

7a/b sowie 8/2022 einstimmig zu. 

Anmerkung: Abstimmung ohne GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner und 

EGR Bernhard Gassler jun. 

 

Die Umwidmungspunkte 07a/2022, 07b/2022, 08/2022, 09/2022 03a/2019 und 03b/2019 

wurden in der Zeit vom 22.12.2022 bis einschließlich 25.01.2023 kundgemacht. 

 

07a/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 1356/2 (TEIL) 

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 276 m² 

von derzeit Grünland – Schiabfahrt, Schipiste 

in Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

07b/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 1356/2 (TEIL) 

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 122 m² 

von derzeit Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild 

in Grünland - Schiabfahrt, Schipiste 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

08/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 1356/7 (TEIL) 

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 75 m² 

von derzeit Grünland – Schiabfahrt, Schipiste  

in Bauland - Kurgebiet  

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  
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Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Vorsitzende über die o.a. Anträge der 

Widmungspunkte 7a/2022, 7b/2022 und 8/2022 im Block abstimmen. Der Gemeinderat tritt den 

Anträgen einstimmig bei.  

Anmerkung: Abstimmung ohne GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner und 

EGR Bernhard Gassler jun. 

 

 

09/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 1356/7 TEIL)  

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 126 m² 

von derzeit Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild 

in Bauland – Kurgebiet 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Es ergeben sich hierzu keine weiteren Wortmeldungen, daher bringt der Vorsitzende diesen 

Widmungspunkt zur Abstimmung und ergibt dies die einstimmige Annahme des Antrages durch den 

Gemeinderat. 

Anmerkung: Abstimmung ohne GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner und 

EGR Bernhard Gassler jun. 

 

 

Vor Widmungspunkt 3a/2019 treten GV Ing. Bertram Mayrbrugger, GR Christian Bernsteiner und 

EGR Bernhard Gassler jun.der Sitzung wieder bei. 

 

 

03a/2019 

 

Umwidmung Grst. Nr. 485/6 (TEIL) 

KG. Winklern, im Ausmaß von ca. 1.723 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Verkehrsfläche Parkplatz 

 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

Es ergeben sich hierzu keine weiteren Wortmeldungen, daher bringt der Vorsitzende diesen 

Widmungspunkt zur Abstimmung und ergibt dies die einstimmige Annahme des Antrages durch den 

Gemeinderat - vorbehaltlich der Hinterlegung der Kaution sowie der Ergänzungen.  

 

03b/2019 

Umwidmung Grst. Nr. 485/6 (TEIL) 

KG. Winklern, im Ausmaß von ca. 626 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Grünland Schutzstreifen als Immissionsschutz am Gewässer 
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Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Es ergeben sich hierzu keine weiteren Wortmeldungen, daher bringt der Bürgermeister diesen 

Widmungspunkt zur Abstimmung und ergibt dies die einstimmige Annahme durch den Gemeinderat. 

 

 

Pkt. 14 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes,  

Teil 2-2022 

 

GV Fillei erläutert die nachstehenden Widmungspunkte auszugsweise gemäß 

 

Amtsvortrag 

 

Die Umwidmungspunkte 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04a/2022, 4b/2022, 05/2022, 06a/2022, 

06b/2022, 10a/2022, 10b/2022, 12/2022, 14/2022, 15/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20a/2022, 

20b/2022, 20c/2022, 20d/2022, 20e/2022 und 22/2022 wurden in der Zeit vom 17.01.2023 bis 

einschließlich 21.02.2023 kundgemacht. 

 

01/2022 

Umwidmung Grst. Nr. 525 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 650 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Bauland - Dorfgebiet 

 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

mehrheitlichen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Gegenstimmen:  2 

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Bürgermeister oben stehenden Antrag zu 

Abstimmung. Der Gemeinderat stimmt dem db. Antrag mehrheitlich zu. 

Gegenstimme: EGRin Patrizia Prettner 

 

02/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 421/4 (TEIL) 

KG. Ossiachberg, im Ausmaß von ca. 1.360 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Bauland - Dorfgebiet 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung abzulehnen.  

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Wortmeldungen ergeben sich nicht und lässt der Bürgermeister über den o.a. Antrag abstimmen. Der 

Gemeinderat stimmt dem Antrag einstimmig zu.  
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03/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 548/25 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 335 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Bauland - Kurgebiet - Sonderwidmung – Freizeitwohnsitz 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen. 

Der Gemeindevorstand trat dem Antrag des Ausschusses einstimmig bei.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen. Der Vorsitzende lässt über den vorstehenden Widmungspunkt 

abstimmen. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei.  

 

 

04a/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. .196  

KG. Sattendorf, im Ausmaß von 4.055 m² 

von derzeit Bauland - Wohngebiet  

in Bauland - Kurgebiet  

 
Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

mehrheitlichen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung abzulehnen. 

Der Gemeindevorstand änderte den Antrag des Ausschusses einstimmig ab und wird der 

Gemeinderat ersucht die Umwidmung zurückzustellen. 

 

 

Da sich keine wesentlichen Wortmeldungen ergeben, lässt der Bürgermeister über den Antrag des 

Ausschusses abstimmen. Der Gemeinderat tritt diesem Antrag einstimmig bei.  

 

 

04b/2022 

 

Umwidmung der 

Grst. Nr. 223/1 (TEIL), KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 3.252 m² 

Grst. Nr. 223/4 (TEIL), KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 1.153 m² 

Gesamt ca. 4.405 m² 

von derzeit Bauland - Wohngebiet 

in Bauland - Kurgebiet 

 
 
Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

mehrheitlichen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung abzulehnen. 

Der Gemeindevorstand änderte den Antrag des Ausschusses einstimmig ab und wird der 

Gemeinderat ersucht die Umwidmung zurückzustellen. 

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen. Der Bürgermeister lässt über den db. Antrag abstimmen und 

ergibt diese die einstimmige Annahme durch den Gemeinderat. 
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05/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 244/3 (TEIL) 

KG. Ossiachberg, im Ausmaß von ca. 135 m² 

von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland   

in Bauland - Dorfgebiet 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung zurückzustellen.  

Aufgrund der negativen Stellungnahme der fachlichen Raumordnung änderte der 

Gemeindevorstand den Antrag des Ausschusses einstimmig ab, und wird demnach der 

Gemeinderat ersucht die gegenständliche Widmung abzulehnen.  

 

 

Es ergeben sich lediglich Verständnisfragen, welche geklärt werden können. Der Bürgermeister bringt 

o.a. Antrag zur Abstimmung. Dem Antrag wird mehrheitlich entsprochen. 

 

 

10a/2022 

 

Umwidmung der 

Grst. Nr. .16, KG. Buchholz, im Ausmaß von 49 m² 

Grst. Nr. .17, KG. Buchholz, im Ausmaß von 40 m² 

Grst. Nr. 90/2 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 107 m² 

Grst. Nr. 90/3 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 222 m² 

Grst. Nr. 84/4 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 1.955 m² 

Grst. Nr. 86 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 215 m² 

Grst. Nr. 87/2 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 2.525 m² 

Gesamt ca. 5.113 m² 

von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland   

in Grünland – Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung zurückzustellen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldung. Der Bürgermeister lässt über den Widmungspunkt abstimmen. 

Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 

 

 

10b/2022 

 

Umwidmung der 

Grst. Nr. 84/4 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 33 m² 

Grst. Nr. 86 (TEIL), KG. Buchholz, im Ausmaß von ca. 73 m² 

Gesamt ca. 106 m² 

von Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild   

in Grünland – Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung zurückzustellen. 

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  
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Es ergeben sich keine Wortmeldungen daher lässt der Vorsitzende über den db. Antrag abstimmen. 

Der Gemeinderat tritt dem einstimmig bei.  

 

 

12/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 575/7 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 810 m² 

von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland   

in Bauland - Kurgebiet 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen. Der Bürgermeister lässt über den obenstehenden Antrag 

abstimmen und ergibt diese die einstimmige Annahme durch den Gemeinderat. 

 

 

14/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. .123 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 50 m² 

von derzeit Grünland - Liegewiese   

in Grünland - Garage  

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

mehrheitlichen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Gegenstimmen:  GR Andreas Fillei 

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Bürgermeister den o.a. Widmungspunkt zur 

Abstimmung. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 

 

 

15/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 348/1 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 174 m² 

von derzeit Grünland - Park   

in Bauland - Kurgebiet 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Bürgermeister den o.a. Widmungspunkt zur 

Abstimmung. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 
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17/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 1356/7  

KG. Treffen, im Ausmaß von 1.642 m² 

von derzeit Bauland - Kurgebiet 

in Bauland – Reines Kurgebiet – Sonderwidmung - Hoteldorf 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung abzulehnen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Bürgermeister den o.a. Widmungspunkt zur 

Abstimmung. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 

 

 

18/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 233/7 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 128 m² 

von derzeit Grünland - Park   

in Bauland – Dorfgebiet 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Vorsitzende den o.a. Widmungspunkt zur 

Abstimmung. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 

 

 

19/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 172 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 138 m² 

von derzeit Grünland – Freizeiteinrichtung Erlebnisweg   

in Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben bringt der Vorsitzende den o.a. Widmungspunkt zur 

Abstimmung. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 
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20a/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 86/6 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 150 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Bauland – Kurgebiet – Sonderwidmung – Freizeitwohnsitz  

 

 

20b/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 86/6 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 42 m² 

von derzeit Bauland – Kurgebiet – Sonderwidmung – Freizeitwohnsitz/Aufschließungsgebiet 

in Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche  

 

 

20c/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 86/6 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 196 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche 

 

 

20d/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 86/1 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 288 m² 

von derzeit Bauland – Kurgebiet – Sonderwidmung – Freizeitwohnsitz/Aufschließungsgebiet 

in Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche 

 

20e/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 86/1 (TEIL) 

KG. Verditz, im Ausmaß von ca. 478 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche 

 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die beantragte Umwidmung abzulehnen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an. 

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Bürgermeister über vorstehende 

Widmungspunkte im Block abstimmen. Dem db. Antrag wird seitens des Gemeinderates einstimmig 

entsprochen.  

 

 

22/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 342/19 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 32 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Bauland – Kurgebiet 
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Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

mehrheitlichen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen, daher lässt der Bürgermeister über vorstehenden 

Widmungspunkt abstimmen. Dem db. Antrag wird seitens des Gemeinderates einstimmig 

entsprochen.  

 

 

Pkt. 15 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, 13/2022 

 

Der zuständige Referent, GV Fillei, erläutert auszugsweise nachstehenden 

 

Amtsvortrag 

 

13/2022 

 

Umwidmung Grst. Nr. 847/3 (TEIL) 

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 100 m² 

von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

in Grünland - Photovoltaikanlage 

 

 

Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, der beantragten Umwidmung zuzustimmen.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Da sich keine Wortmeldungen ergeben lässt der Bürgermeister über vorstehenden Sachverhalt 

abstimmen. Der Gemeinderat tritt dem db. Antrag einstimmig bei. 

 

 

Pkt. 16 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Freigabe des Aufschließungsgebietes – Grst.Nr. 683/4, 

KG Treffen 

 

GV Fillei bringt kurz den db. Sachverhalt gemäß 

 

Amtsvortrag 

auszugsweise zur Kenntnis.  

 

Der Umwidmungspunkt 16/2019 (Aufhebung Aufschließungsgebiet) wurde in der Zeit vom 05.08.2019 

bis einschließlich 02.09.2019 kundgemacht. 

 

16/2019 Laura Huber und David Kuncic, Treffen 

Umwidmung Grst. Nr. 683/4 (TEIL) 

KG. Treffen, im Ausmaß von ca. 685 m² 

von bisher Bauland – Dorfgebiet - Aufschließungsgebiet 

in Bauland – Dorfgebiet 
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Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die Aufhebung des Aufschließungsgebietes abzulehnen. Da sich die 

Voraussetzungen nicht geändert haben, wird der Antrag neuerlich abgelehnt.  

Der Gemeindevorstand schloss sich dem Antrag des Ausschusses einstimmig an.  

 

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen daher bringt der Vorsitzende den db. Antrag zur Abstimmung. 

Der Gemeinderat tritt dem Antrag einstimmig bei. 

 

 

Pkt. 17 der Tagesordnung: 

Beratung und Beschlussfassung über die Freigabe des Aufschließungsgebietes (HQ 29/2022) 

 

Referent GV Fillei erläutert auszugsweise den 

 

Amtsvortrag 

 

Der Punkt HQ 29/2022 (Aufhebung Aufschließungsgebiet) wurde in der Zeit vom 22.12.2022 bis 

einschließlich 24.01.2023 kundgemacht. 

 

Vormals: 

HQ 29/2022 PP Projekt GmbH 

Grst. Nr. 457/2 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 326 m² 

Grst. Nr. 457/8 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 275 m² 

Grst. Nr. 457/9  

KG. Sattendorf, im Ausmaß von 403 m² 

Grst. Nr. 457/12 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 2 m² 

Grst. Nr. 457/13 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 137 m² 

Grst. Nr. 457/14 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 300 m² 

Grst. Nr. 457/15  

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 425 m² 

Grst. Nr. 457/16 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 6 m² 

Grst. Nr. 457/17 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 298 m² 

Grst. Nr. 457/18  

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 382 m² 

Grst. Nr. 457/20 (TEIL) 

KG. Sattendorf, im Ausmaß von ca. 98 m² 

 

Gesamtausmaß von ca. 2.652 m² 

 

von derzeit Bauland – Dorfgebiet – Aufschließungsgebiet 

in Bauland – Dorfgebiet 

 
Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt – Referat III der Marktgemeinde 

Treffen am Ossiacher See stellte in der Sitzung am 21.03.2023 nach eingehender Beratung den 

einstimmigen A n t r a g 

an den GR im Wege des GV, die Aufhebung des Aufschließungsgebietes abzulehnen, da die Teilung 

noch nicht zurückgenommen wurde und die Bebauungsverpflichtung noch nicht unterfertigt wurde.  
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Da nunmehr die geteilten Grundstücke wieder zu einem Grundstück vereint wurden und die 

Bebauungsverpflichtung unterfertig vorliegt (ebenfalls auch die entsprechende Kaution hinterlegt 

wurde), stellt der Gemeindevorstand nach eingehender Beratung den 

 

einstimmigen / A n t r a g 

an den GR, der Aufhebung des Aufschließungsgebietes zuzustimmen. 

 

 

 

Wortmeldungen ergeben sich keine. Der Bürgermeister bringt o.a. Antrag zur Abstimmung, welchem 

seitens des Gemeinderates einstimmig entsprochen wird.  

 

Grundsätzlich erkundigt sich 2.Vzbgm DI Gassler, ob eine Bereisung der einzelnen umzuwidmenden 

Flächen noch möglich ist. Daraufhin informiert GR LAbg. DI Seymann das dies noch möglich ist. 

 

Vor Behandlung des vertraulichen Teils bring die GRÜNE-Fraktion, vertreten durch EGRin Prettner, 

zwei selbstständige Anträge nach § 41 der K-AGO wie nachstehend ersichtlich ein.  

 

Der Bürgermeister bittet EGRin Prettner um Verlesung der Anträge 
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Der Bürgermeister teilt mit, dass die beiden vor angeführten Anträge an den jeweils zuständigen 

Ausschuss zugeteilt werden, dies nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis.  

 

 

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 19:25 Uhr. 
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Da sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben schließt der Vorsitzende die ggst. Sitzung des 

Gemeinderates um 19:50 Uhr. 

 

Der Vorsitzende: 

 

 

Bgm. Klaus Glanznig e.h. 

 

 

 

       GR-Mitglieder:                                                                                      Die Schriftführerin:  

 

 

GV Ing. Bertram Mayrbrugger e.h.                                                           Julia-Carolin Kramer e.h. 

 

 

GR Friedrich Wernitznig, MSc. e.h. 

 

 

F. d. R. d. A. 

 

 

ALin Mag.a (FH) Daniela Majoran, MA e.h. 

 


